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 Veröffentlicht am 14.04.1988

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §113 Abs1 idF 1986/111;

Rechtssatz

Bei einem sehr schwerem Verschulden des Meldep ichtigen im Meldeverstoß, auf Grund dessen Beiträge

nachzuzahlen sind, darf auch bei sehr schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen der Beitragszuschlag nicht bloß mit

den Verzugszinsen festgesetzt werden, wenn ein Verwaltungsmehraufwand entstanden ist.
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